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M i t t e i l u n g e n  d e r  Ö s t e r r e i c h i s c h e n
F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  
S t r a ß e  •  S c h i e n e  •  V e r k e h r

gründungen für eine Reihe
von Festlegungen (z. B. zur
Wahl der Kreisbogenradien,
der Längsneigung oder der
Querneigung). Damit soll de-
ren Nachvollziehbarkeit ge-
währleistet und ihre Anwend-
barkeit erleichtert werden.

 Begriffsbestimmungen, dar-
unter auch neue (z. B. Land-
straße) oder bisher nicht ein-
deutig definierte Begriffe (z. B.
Straßenachse).

 Zahlreiche neue oder neu
 gezeichnete Abbildungen, wie
das Ablaufschema für die
Wahl der Entwurfselemente
(Bild 1), Prinzipskizzen zur
Sichtweitenermittlung, Verwin-
dungsbänder ohne und mit
Richtungswechsel der Quer-
neigung oder der Gratverwin-
dung u. v. a.

 Mehrmalige Hinweise auf die
Beachtung der Anforderun-
gen der räumlichen Linien-
führung (gem. RVS 03.03.21).

Änderungen, die Festlegung
wesentlicher Eingangswerte
betreffend:

 (Wieder)Einführung der ehe-
ma-ligen Entwurfsgeschwin-
digkeit (s. RVS 3.23, 1981) als
Entwurfseingangsgeschwin-
digkeit VE. Dies ermöglicht ei-
ne Differenzierung der Ent-
wurfsvorgaben innerhalb der
räumlich-verkehr lichen Klassi-
fizierung einer Straße (Tabelle
1). Zudem ist diese Projektvor-
gabe, unter dem landläufig
gängigen Synonym „Ausbau-
geschwindigkeit“, auch an ei-
nen weniger fachkundigen
Personenkreis einfach vermit-
telbar.

 Änderungen bei der Vorgans-
weise zur Ermittlung der Pro-
jektierungsgeschwindigkeit
VP:

– Aufhebung des Einflusses der
Längsneigung auf die VP; vor
allem basierend auf einer
Schweizer Studie (Koy & 
Spacek 2003), wonach für die
Steigungsrichtung ein schwa-
cher, für die Gefällsrichtung
aber gar kein nennenswer-
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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Wir erneuern – seit zehn Jahren
ist die Geschäftsstelle der Öster-
reichischen Forschungsgesell-
schaft – Straße – Schiene Ver-
kehr im 4. Bezirk beheimatet. Der
damalige Umzug brachte viele
Vorteile, unter anderem die Mög-
lichkeit, bis zu 5 Sitzungen paral-
lel im eigenen Haus (kostengün-
stig) abzuhalten; eine Verbesse-
rung gegenüber dem vorigen
Standort und zusätzliche Service-
leistung, die von den Experten
dankend angenommen worden
ist. 
Zehn Jahre sind für ein Bürohaus
eine lange Zeit – zwischenzeitlich
haben wir ein Gäste-LAN einge-
richtet, darüber hinaus wurde das
Catering verbessert. Zwi-
schenzeitlich ist der Stand der
Haustechnik trotz des relativ jun-
gen Baujahres unserer Ge-
schäftsstelle (1989) stark voran-
geschritten. Wir zogen heuer im
Frühjahr die Klimatisierung eines
Sitzungsraumes erfolgreich
durch. Nun nutzen wir die Som-
mermonate, um die Installa tion
einer Klimaanlage in weiteren 3
Stockwerken mit insgesamt 
5 Sitzungsräumen, aber auch
Büroräumen, fertig zu stellen. Ne-
benbei werden zusätzliche Ver -
kabelungsmöglichkeiten einge-
richtet, die uns zukunftsorientiert
Verbesserungen im EDV-Bereich
ermöglichen werden.
Durch den langjährigen Mietver-
trag ist es uns möglich, diese In-
vestitionen nicht aus dem eige-
nen Budget tragen lassen zu
müssen – damit belasten wir we-
der unser Budget, noch unsere
Mitglieder, die weiterhin kostenlos
ihre persönliche Mitgliedschaft si-
chergestellt haben werden.

Dipl.-Ing. Martin Car
Generalsekretär der FSV

Wie schon in den letzten Jahren,
möchten wir Ihnen auch heuer
wieder die Vorträge zum FSV-
Verkehrstag 2014, der Jahresta-
gung der FSV, in dieser und den
folgenden Ausgaben von FSV-
aktuell vorstellen.

Linienführung und 
Trassierung von 

Freilandstraßen in
Österreich – der Stand

der Dinge

Grad auch bei der Wahl des
Querschnitts widerspiegeln soll.
Daher wurde erstmals als einer
der Eingangswerte für die
 Dimensionierung der Fahrstrei-
fen- bzw. Fahrflächenbreite eine
VP,mittel eingeführt. Diese beruhte
auf der gemäß RVS 03.03.23
festzulegenden Projektierungs-
geschwindigkeit VP als dem ein-
zigen dafür geeigneten Ge-
schwindigkeitsbegriff innerhalb
des RVS-Werks. Allerdings wa-
ren die Grundsätze zu ihrer Er-
mittlung bei der Herausgabe
dieser RVS 1997 keineswegs für
eine derartige Anwendung aus-
gelegt. Im Sinne der Konsistenz
innerhalb des RVS-Richtlinien-
werks war es logisch, die Be-
stimmungen zur Festlegung der
VP zu präzisieren. Bereits bei der
ersten Arbeitsausschusssitzung
zu diesem Thema im Jahr 2008
wurde jedoch geäußert, dass
man, wenn ohnehin eine Über-
arbeitung erforderlich sei, ja
auch „den einen oder anderen
Punkt überdenken“ könne. 
Nun, sechs Jahre mit 37 je rund
sechsstündigen Ausschusssit-
zungen, davon allein drei zur
Behandlung von 28 Kommenta-
ren aus der Begutachtung, und
35 Überarbeitungsversionen
später, steht die RVS 03.03.23
wieder unmittelbar vor der
Veröffent lichung*. Zu allererst
fällt auf, dass ihr Name auf Lini-
enführung und Trassierung er-
weitert wurde, da sie nicht nur
für die Fest legung der Linien-
führung bzw. des Verlaufs einer
Straße von Freilandstraßen an-
zuwenden ist, sondern auch die
trassierungsrelevanten Elemente
des Querschnitts regelt. Abgese-
hen von einer Vielzahl kleinerer
Adaptierungen gegenüber der
Vorgängerversion sind vor allem
die nachfolgend angeführten,
geänderten oder gänzlich neu
eingeführten Punkte zu nennen.

Änderungen, den Stil der ge-
samten Richtlinie betreffend:

 Angabe von Richtwerten bzw.
empfohlenen Werten (anstatt
„bloßer“ Grenzwerte) für et -
liche Entwurfselemente. 

 Kurze Erläuterungen bzw. Be-

Ass.Prof. DI Dr. Wolfgang J. Berger

Der eigentliche Anlass für die
 Bearbeitung der Richtlinie für die
Linienführung von Freiland-
straßen resultiert aus der Veröf-
fentlichung der überarbeiteten
Richtlinie zur Festlegung der
Querschnittselemente (RVS
03.03.31) im Jahr 2005. In dieser
wurde der Gedanke umgesetzt,
dass auf Straßen mit zügiger Li-
nienführung und hohem Tempo-
limit hohe Fahrgeschwindigkei-
ten zu erwarten sind, was sich
wenigstens zu einem gewissen * Ist am 1. August 2014 erfolgt.
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Richtungsfahrbahnen für den
Fall, dass die VP zufolge klei-
ner Bogenradien unter 130
km/h liegt. Dies ermöglicht
zum einen im Bedarfsfall eine
sparsame, gut an die Umfeld-
bedingungen z. B. des Gelän-
des angepasste Trassierung.
Zum anderen werden da-
durch Einbußen bei der Ver-
kehrssicherheit vermieden,
die ansonsten aufgrund der
Erwartungshaltung der Len-
ker, auf Autobahnen ohne
(verordnete) Geschwindig-
keitsbeschränkung 130 km/h
fahren zu können, zu befürch-
ten wären. 

– Hinweis auf die grundsätzli-
che Möglichkeit, die VP durch 
Begrenzung der Höchstge-
schwindigkeit unter die gene-
relle gemäß § 20 Abs 2 StVO
nach oben hin zu begrenzen.
In Abschnitten, wo es von

ter Zusammenhang zwischen
Pkw-Geschwindigkeit und
Längsneigung feststellbar ist.

– Verdeutlichung der Ableitung
der VP vom Bogenradius
durch Angabe von Radienbe-
reichen (anstatt von Einzel-
werten) als Eingangswert und
als Ausgangswert die VP in 5
km/h-Schritten, im Wesentli-
chen unter Beibehaltung der
derzeitigen Tabellenwerte als
Grenzwerte der Abstufung. 

– Erstmalige Festlegung eines
Einflusses der Geradenlänge
auf die VP, da bei kurzen Ge-
raden von keiner Erhöhung
der zu erwartenden Fahrge-
schwindigkeiten auszugehen
ist, mit zunehmender Gera-
denlänge jedoch sehr wohl.

– Hinweis auf die allfällige
Zweckmäßigkeit einer Be-
schränkung der Höchstge-
schwindigkeit auf Straßen mit
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 Einführung eines empfohle-
nen Radienverhältnisses von
Eilinien.

 Einbeziehung von dreistreifi-
gen Querschnitten und von
Rampenfahrbahnen hinsicht-
lich der Lage der Bezugslinie.

 Klare Festlegung der Mindest-
längsneigung der Bezugslinie
in den entwässerungstech-
nisch kritischen Verwindungs-
bereichen mit Richtungs-
wechsel der Querneigung. 

 Angabe der Formeln zu Be-
rechnung von Kuppen und
Wannen sowie der Anram-
pungsneigung.

 Empfehlung für Mindesttan-
gentenlängen von Kuppen
bei geringer Änderung der
Längsneigung.

 Hinweis zur Begrenzung der
vertikalen Sichtabschattung
im Falle von nicht vermeidba-
rem Tauchen oder Springen,
um „vorgetäuschte“ Überhol-
sichtweite zu unterbinden
(Bild 2).

 Verweis auf besondere Festle-
gungen zu Kuppen und Wan-
nen bei Eisenbahnkreuzun-
gen.

 Neue Festlegungen im Zusam-
menhang mit den Grenzradi-
en für Kreisbögen mit negati-
ver Querneigung. So darf die-
se bei Radien von 2.000 bis
4.000 m nur mehr dann an-
gewendet werden, wenn dies
sowohl Vorteile bei der Fahr-
bahnentwässerung als auch
bei der Trassierung bringt. 

 Neue (höhere) Grenzwerte
der Querneigung bei hohen
Längsneigungen zufolge der
Schrägneigung.

 Abschaffung der Obergrenze
der Anrampungsneigung Δsmax.
Diese ergibt sich nun aus der
Mindestlänge der Verwin-
dungsstrecke.

 Neue, konkretere Festlegun-
gen zur Gratverwindung hin-
sichtlich Länge und Lage des
Grats sowie der Anrampungs-
neigung.

 Neue Festlegungen zur Vor-
gangsweise bei der Fahr-
flächenverbreiterung. Diese ist
nun leichter handhabbar und
aufgrund von im Bedarfsfall
verwendbaren kleineren Be-
messungsfahrzeugen geziel-
ter einsetzbar. Zudem er-
höhen die von der VP abhän-
gigen  Sicherheitsabstände
die Verkehrssicherheit. 

 Verstärkt Betonung dessen,
dass generell großzügige

vornherein feststeht, dass es
eine solche Begrenzung ge-
ben wird (was in der Praxis
immer wieder der Fall ist), er-
möglicht dies ebenfalls eine
besser an die Umfeldbedin-
gungen angepasste (Um-)
Trassierung.

 Grundsätzliche Festlegungen
zur Vorgangsweise bei größe-
ren radienbedingten Sprün-
gen der VP. Dies fördert die
Relationstrassierung, ermög-
licht im Bedarfsfall aber auch
ein Abgehen davon, ohne von
vornherein mit Sicherheitsein-
bußen rechnen zu müssen. 

Änderungen, die Festlegung 
diverser Einzelelemente 
betreffend:

 Festlegung der Länge einer
zu vermeidenden kurzen Ge-
raden zwischen gleichsinnig
verlaufenden Kreisbögen.

Bild. 1: Ablaufschema für die Wahl der wesentlichen Entwurfselemente bei der Linienführung und Trassierung vor
Freilandstraßen 

Tabelle 1: In Abhängigkeit von der räumlich-verkehrlichen Straßenklassifizierung empfohlene untere Größen für
Kreisbogenradien Rempf, obere Größen für Längsneigungen sempf, Entwurfeingangsgeschwindigkeit VE sowie (nur im
Ausnahmefall) Grenzwerte Rmin
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Maßnahmen und Auflagen aus
Genehmigungsverfahren, und
die Kontrolltätigkeit der ökologi-
schen/wasserrechtlichen Bau-
aufsicht. Die Umweltbaubeglei-
tung verstand sich als Prozess.
Die Folgejahre zeigten, dass ins-
besondere bei großen Infra-
strukturprojekten die von der
Behörde geforderte und von der
Konsensinhaberin beauftragte
ökologische Bauaufsicht zuneh-
mend mit Planungsaufgaben
durch die Konsensinhaberin in
die Zwickmühle kam. Sie sollte
neben der Kernaufgabe „Kon-
trolle vor Ort“ auch umfangrei-
che Planungen abwickeln. Die
Intention der RVS der ökologi-
schen Bauaufsicht Interpretatio-
nen vor Ort nicht  exakt definier-
/darstellbarer ökologisch rele-
vanter Vorgaben zu ermögli-
chen, wurde weit überspannt.
Ein Interessenskonflikt war vor-
programmiert! 
Dem gegenüber stand die was-
serrechtliche Bauaufsicht, die
auf Grund ihrer langen Tradition
ein zumeist klares Rollenbild der
 Akteure hatte: die wasserrechtli-
che Bauaufsicht als verlängerter
Arm der Behörde und die Pla-
ner/ÖBA als weisungsgebunde-
ne Auftragnehmerin der Kon -
sens inhaberin.
Dieses Rollenbild übernimmt die
in Überarbeitung befindliche
RVS und differenziert nunmehr,
unabhängig vom Fachgebiet,
zwischen Umweltbaubegleitung
und Umweltbauaufsicht.

Das Duett

Die Umweltbauaufsicht ist somit
behördlich bestellt oder auf
Grund einer Behörden-Auflage
durch die Konsensinhaberin be-
auftragt. Sie ist gegenüber der
Behörde verantwortlich und stellt
immer den verlängerten Arm
der Behörde dar. Traditioneller-
weise handelt es sich um die
ökologische und wasserrechtli-
che Bauaufsicht, anwendbar ist
die RVS für alle Fach-Materien. 

Sichtweiten gewährleistet wer-
den sollen. 

 Entfall der generalisierten 
Regelung, dass Fahrzeu-
grückhaltesysteme bis 80 cm
Höhe keine Sichtbehinderung
darstellen. Ausnahmen blei-
ben in begründeten Fällen
zulässig.

Neben den vielen kleineren und
größeren Verbesserungen, die
aus all diesen (und weiteren,
hier nicht angeführten) Aspekten
resultieren, sei abschließend ein
wesentliches Ziel erwähnt, das
sich durch die gesamte Überar-
beitung der RVS-Richtlinie zog:
die Erhöhung der Planungs -
sicherheit. Dies soll helfen, die
optimale Anwendung der Richt -
linie zu erleichtern, um
 die Verkehrssicherheit zu stei-

gern, z. B. durch die sicher-
heitstechnisch von vornherein
günstige Dimensionierung
von Entwurfselementen,

 die Wirtschaftlichkeit von Pro-
jekten zu verbessern, z. B.
durch das Vermeiden von un-
notwendig großzügigen, weil
aus Unsicherheit so ge -
wählten, Entwurfselementen.
Auch die Begründung für ein
gegebenenfalls zweckmäßi-
ges, aber unbedenkliches
 Abweichen von der RVS, um
ein wirtschaftlicheres und
dennoch sicheres Trassieren
zu ermöglichen, wird erleich-
tert.

All das zusammen ist es, das
den aktuellen „Stand der Dinge“
der Linienführung und Trassie-
rung von Freilandstraßen im
Jahr 2014 in Österreich darstellt
und, so bleibt zu hoffen, für ge-
raume Zeit darstellen wird.

Quellen:

RVS 03.03.21 (06.2001): Straßenplanung,
Trassierung, Räumliche Linienführung.

RVS 03.03.31 (05.2005): Straßenplanung,
Querschnitte, Querschnittselemente Frei-
landstraßen; Verkehrs- und Lichtraum.

RVS 3.23 (05.1981): Straßenplanung, Tras-
sierung, Linienführung.

Aktuelle
FSV-Richtlinien

RVS 03.03.23 (01.1997): Straßenplanung,
Trassierung, Linienführung.

Koy T., Spacek P. (2003): Geschwindigkei-
ten in Steigungen und Gefällen. VSS For-
schungsarbeit Nr. 1998/079, Zürich.

Ass.Prof. DI Dr. 
Wolfgang J. Berger

wolfgang.j.berger@boku.ac.at

Umweltbauaufsicht und
Umweltbaubegleitung

im Duett 

RVS 04.05.11

Bild 2: Schematische Darstellung der zulässigen vertikalen Sichtabschat-
tung (falls Tauchen oder Springen unvermeidbar ist) 

Bild 3: Organisation und Unterstellung von Umweltbauaufsicht und 
Umweltbaubegleitung 

Dipl.-Ing. Brigitte Sladek

Beispiele für behördliche Bestel-
lungen finden sich in § 47 Kärnt-
ner Naturschutzgesetz (Abs. 1:
Die Behörde darf … geeignete
Aufsichtsorgane durch Bescheid
bestellen...), § 44 Tiroler Natur-
schutzgesetz (Abs. 4: Die Behör-
de hat … einer Person, …die
Aufgaben der ökologischen
Bauaufsicht zu übertragen…)
und § 120 WRG (Die Wasser-
rechtsbehörde kann …wasser-
rechtliche Bauaufsicht… durch
Bescheid bestellen.).
Beispiele für Beauftragungen
auf Grund einer Auflage finden
sich in  §50 Salzburger Natur-
schutzgesetz (Abs. 3: … kann
die Naturschutzbehörde … an-
ordnen, dass der Ansuchenstel-
ler … ökologischen Bauaufsicht
zu beauftragen hat.) oder § 20
Wiener Naturschutzgesetz (Abs.
4: Die Naturschutzbehörde kann
dem Bewil ligungswerber … die
Bestellung einer ökologischen
Aufsicht auftragen…).
Die Umweltbauaufsicht obliegen
reine Kontrollaufgaben, d.h., ob
während der Ausführungsphase
alle umweltrelevanten Vorgaben
genehmigungskonform umge-
setzt werden.
Die Umweltbaubegleitung hin-
gegen wird von der Konsensin-
haberin beauftragt. Sie ist ge-
genüber der Konsensinhaberin
verantwortlich. Die Umweltbau-
begleitung begleitet die Konsen-
sinhaberin und ist – je nach ver-
traglicher Vereinbarung – bera-
tend, planerisch, kontrollierend
und operativ tätig. 
Mit dieser Differenzierung wer-
den in allen Fachbereichen die
Rollen klar festgelegt und sollten
Misstöne zukünftig der Vergan-
genheit angehören. 

Dipl.-Ing. Brigitte Sladek
brigitte.sladek@bundesforste.at

Ausbreitung von 
Luftschadstoffen an
Verkehrswegen und

Tunnelportalen – 
RVS 04.02.12 und 

Arbeitspapier Nr. 17

Bei Verkehrsinfrastrukturprojek-
ten  stellen sich aus Sicht des
Anrainerschutzes zentrale Fra-

Die Vorgeschichte

Im September 2006 wurde die
RVS 04.05.11. Umweltbaubeglei-
tung veröffentlicht. Die zwei Säu-
len der RVS bildeten der Vorga-
benkatalog, die Sammlung aller
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äußerst engagierter Fachmann,
der sich große Verdienste um
die FSV erworben hat. Er war
seit vielen Jahren Mitarbeiter in
verschiedenen Gremien der FSV
und leitete lange Jahre hindurch
den Arbeitsausschuss „Organi-
sation Straßenbetrieb“, eine
Funktion, die er erst 2012, anläs-
slich seiner Pensionierung
zurücklegte.

Die FSV verliert mit Ephrem Win-
dischhofer einen sehr wertvollen
und verdienstvollen Mitarbeiter,
den seine Kollegen immer in
dankbarer Erinnerung behalten
werden. 
Wir trauern mit seiner Familie.

 Nähere Informationen zu die-
sen und weiteren Veranstal-
tungen, und eine Online-An-
meldemöglichkeit finden Sie
auf unserer Homepage
www.fsv.at.

... finden Sie weitere Berichte zu
neuen Regelwerken.
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gen zur erwarteten Belastung
durch Luftschadstoffe aus dem
Betrieb, aber auch während 
der Bauphase. Berechnungen
der Luftschadstoffbelastung ba-
sieren auf einer Reihe komple-
xer mathematischer Beziehun-
gen unter Berücksichtigung 
empirischer Zusammenhänge.
Um bei umweltrelevanten Be-
gutachtungsverfahren eine ein-
heitliche qualitativ gesicherte
Vorgangsweise zu gewährlei-
sten, wurden entsprechende
Richtlinien für Betrachtungen bei
Straßen mit  Tunnelportalen (RVS
09.02.33) sowie bei Freiland-
straßen (RVS 04.02.12) ent-
wickelt. Aufgrund von Änderun-
gen der gesetz lichen Rahmen-
bedingungen (IG – L) sowie 
thematischer Anpassungen war
eine Überarbeitung dieser 
Richtlinien notwendig. Im Zuge
dieser Überarbeitung wurde 
der Wirkungsbereich der Richt-
linien von Straßenprojekten
auch auf Schienenprojekte aus-
geweitet, da die bestehenden
Richtlinien in Ermangelung 
eigener entsprechender Richt -
linien für die Bahn auch für Ei-
senbahn UVP-Projekte Anwen-
dung fand. 
Ein weiterer Schritt umfasste die
Zusammenführung der RVS
04.02.12 und der RVS 09.02.33,
die inhaltlich etliche Überschnei-
dungen aufwiesen. Die RVS
09.02.33 befasste sich neben
methodischen Vorgaben zu Be-
urteilungsgrundlagen auch mit
der Validierung von Ausbrei-
tungsmodellen für den speziel-
len Anwendungsbereich bei
Schadstoffbelastungen im Be-
reich von Tunnelportalen. Wäh-
rend die  methodischen Vorga-
ben in die neue RVS 04.02.12
übergeführt wurden, wurden die
Qualitätsanforderungen an Aus-
breitungs modelle sowie die um-
fangreichen Validierungsdaten-
sätze in das neu erstellte RVS
Arbeitspapier Nr. 17 übertragen.
Somit findet sich nun eine kon-
solidierte Vorgehensbeschrei-
bung zur Ermittlung der Schad-
stoffbelastung von Straßen- und
Schienenprojekten in der über-
arbeiteten RVS 04.02.12 mit dem
dazugehörigem Arbeitspapier
Nr. 17.
Die Ziele dieser neuen RVS
 liegen eindeutig in der Beschrei-
bung geeigneter Verfahren zur
Bestimmung der durch Ver-
kehrsprojekte bedingten Immis-
sionen von Luftschadstoffen in
der  Umgebung von Verkehrswe-
gen, Tunnelportalen und Abluft-

Veranstaltungen
und Seminare

In der nächsten Ausgabe...

BOKU-IVe/FSV/ÖVG Kooperati-
onsveranstaltung in Wien
Pkw-Straßenbenützungsge-
bühren – Lösung oder Hemm-
schuh für eine nachhaltige
Mobilität?
29.9.2014
BOKU, 
1080 Wien, 
Feistmantelstr. 4

FSV-Schulung in Wien
Brückeninspektoren 
Basislehrgang
23.–25.09.2014
FSV, 
1040 Wien, 
Karlsgasse 5

FSV-Seminar in Wien
Kommunale Straßen –
Block A
30.9.–2.10.2014
Kommunale Straßen – Block B
7.–9.10.2014
FSV, 
1040 Wien, 
Karlsgasse 5

FSV-Schulung in Wien
Betriebspersonal von
Straßentunneln
3.–6.11.2014
FSV, 
1040 Wien, 
Karlsgasse 5

FSV-Tagung in Wien
FSV-Preis 2014
Die Jugend geht mit!
6.11.2014
Arcotel Wimbeger Wien
Neubaugürtel 34–36, 
1070 Wien

schächten. Folgende Schritte
sind dabei notwendig und in der
RVS detailliert beschrieben:

– Festlegung des Untersu-
chungsraumes

– Ermittlung der Grundbelastung
– Berechnung der durch das

Vorhaben freigesetzten Emis-
sionen (Bau- und Betriebs-
phase)

– Berechnung der durch diese
Emissionen verursachten Zu-
satzbelastung

– Berechnung der Gesamtbe-
las-tung

– Bewertung der Zusatz- und
Gesamtbelastung in Bezug
auf die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen

Wichtig ist die räumliche, zeit -
liche- und inhaltliche Systemab-
grenzung, die der entsprechen-
den Bearbeitungstiefe (strategi-
sche Prüfung, Voruntersuchung,
Vorprojekt, Einreichprojekt) an-
gepasst werden muss.
Ein entscheidender Punkt ist
aber auch in der notwendigen
Qualität der Eingangsdaten, so-
wie der zur Anwendung gelan-
genden Methoden und Modelle
zu sehen. Hier gibt die RVS
04.02.12 Vorgaben, die im Ar-
beitspapier Nr. 17  in Bezug auf
geeignete Berechnungsmodelle
und der erforderlichen Qualitäts-
sicherung noch einmal präzisiert
werden.
Zusammenfassend kann ge-
schlossen werden, dass nun mit
der überarbeiteten RVS
04.02.12, sowie des Arbeitspa-
pieres Nr. 17 eine Richtlinie mit
einer Beschreibung von Qua-
litätsanforderung vorliegt, die ei-
ne solide und nachvollziehbare
Beurteilung von Luftschadstoff-
belastungen bei Verkehrsprojek-
ten (Schiene und Straße) sicher
stellen soll.

Ao. Univ.-Prof. DI Dr. 
Peter Sturm

sturm@ivt.tugraz.at
Dipl.-Ing. Viktoria Reiss-Enz,

MAS

viktoria.reiss-enz@bmvit.gv.at

Ephrem Windischhofer †

Am 17. Juli 2014 verstarb Herr
TOAR Ephrem Windischhofer
mit 64 Jahren viel zu früh in sei-
ner Heimat in Oberösterreich.
Herr Windischhofer war ein
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